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Nichtraucherschutz in Nordrhein-Westfalen

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz NRW- NiSchG NRW) gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ein striktes Rauchverbot. 
Ziel des Gesetzes ist der wirksame Schutz von Bürgerinnen und Bürgern vor den erheblichen Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen in der Öffentlichkeit. Dabei sind gesundheitlich anfällige Personengruppen wie Kinder, Jugendliche oder chronisch kranke Menschen besonders zu schützen. 


	Wo gilt das Rauchverbot? 


Das Rauchverbot gilt in:
· öffentlichen Einrichtungen
· Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
· Erziehungs- und Bildungseinrichtungen
· Sporteinrichtungen
· Kultur- und Freizeiteinrichtungen
· Flughäfen und
· Gaststätten
Antworten auf Fragen zum Thema "Nichtraucherschutz" werden Ihnen  am Bürgertelefon des Ministeriums für Arbeit Gesundheit und Soziales NRW, montags bis freitags in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr, unter der Telefonnummer 0211 / 855-3535, oder auf der  Internetseite des Ministeriums  gegeben.
Langerwehe, den 02. September 2008
Der Bürgermeister

I.V. Peter Heinen  - GVD -
